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UrhG), der sonstigen öffentlichen Wiedergabe (§ 18 
UrhG) sowie der öffentlichen Zurverfügungstellung, 
insbesondere über das Internet (§ 18a UrhG). Gemäß 
§ 36 Abs. 2 UrhG erlischt die Ausschließlichkeit des 
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***
Zuschriften und redaktionelle Beiträge sind aus-
schließlich an den Hauptverband der allgemein be-
eideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständi-
gen Österreichs, 1010 Wien, 
Doblhoffgasse 3/5, zu richten.

***
Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen die 
Meinung des Autors dar, die sich nicht mit der re-
daktionellen decken muss. 
Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt 
die gewählte Form für alle Geschlechter.
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Anmerkung: Die Beiträge von Mag.a Cornelia Koller und Mag.a Verena Binder basieren 
auf den Vorträgen bei den Gasteiner Seminaren im Jänner 2025, veranstaltet vom Haupt-
verband der Gerichtssachverständigen und der Vereinigung der österreichischen Rich-
terinnen und Richter in Bad Hofgastein (Salzburg).


